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itiativen, kein Verein mit Organisation auf überkommunaler Ebene und auch kein Verein ist, der ausschließ-
lich der Geselligkeit dient (z.B. Stammtisch, Fanclub).

4. Hinweise
 Der Vorstand/Antragsteller ist für die Korrektheit der Angaben verantwortlich
 Der Antrag kann je Verein nur einmal jährlich gestellt werden.
 Die Antragsfrist endet am 31. August des jeweiligen Antragsjahres
 Der Höchstbetrag für Basisförderung pro Verein und Jahr beträgt 2.500 €.
 Bei unvollständigen oder falschen Angaben in förderungsrelevanten Punkten müssen die zu Unrecht gewähr-

ten Zuwendungen an die Gemeinde Saal a.d.Donau zurückgezahlt werden; zudem wird kein Zuschuss im 
Rahmen dieser Richtlinie in den darauffolgenden fünf Jahren gewährt.

_______________________________ ______________________________________
Ort, Datum Unterschrift


